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Merkblatt zum Wasserrettungsdienst für JETi’s  
der OG Aachen 

 

Krankheiten / Medikamente: 
 Die Leitung Einsatz der DLRG OG Aachen e. V. bzw. der zuständige 

Beauftragte Wasserrettungsdienst muss über Krankheiten, Allergien und 
Lebensmittelunverträglichkeiten der JET-Teilnehmer/-in informiert sein. 

 Insbesondere ist anzuzeigen, wenn ein JET-Teilnehmer/-in akut oder dauerhaft 
auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist. 

Aufsichtspflicht: 
 Für die Dauer des Rettungswachdienstes nehmen der Leiter Einsatz der DLRG 

OG Aachen e. V., sein Stellvertreter und/oder der jeweils im Dienst befindliche 
Wachführer der Wachmannschaft die Aufsichtspflicht wahr. 

 Die Aufsichtspflicht beginnt beim Eintreffen auf der Rettungsstation Woffelsbach 
zum Veranstaltungsbeginn ab 19:30 Uhr. Sie endet am letzten Tag des 
Wachdienstes / der Veranstaltung mit dem Verlassen der Rettungsstation 
Woffelsbach. Vor bzw. nach diesem Zeitraum kann keine Haftung übernommen 
werden. 

Versicherungsschutz: 
 Vor dem oben genannten Zeitraum besteht darüber hinaus mit Ausnahme des 

unmittelbaren Hin- bzw. Rückwegs zum Rettungswachdienst - auch kein 
Versicherungsschutz für meine Tochter / meinen Sohn. 

 Mir ist bekannt, dass meine Tochter / mein Sohn für die Dauer des 
Rettungswachdienstes, sowie auf dem unmittelbaren Hin- bzw. Rückweg unfall- 
und haftpflichtversichert ist. 

Verhalten auf der Rettungsstation Woffelsbach: 
 Während der Dauer des Wachdienstes ist meine Tochter / mein Sohn an die 

jeweils aktuelle Fassung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes 
(Bundesgesetzblatt) und der Hausordnung der Rettungsstation Woffelsbach 
(Aushang ebenda) gebunden. Darüber hinaus hat sie / er den Anweisungen des 
Leiters Einsatz der DLRG OG Aachen e. V., seines Stellvertreters, des 
entsprechenden Beauftragten Wasserrettungsdienst, dem jeweilig Zugeteilten 
Betreuer und / oder des jeweils im Dienst befindlichen Wachführers unbedingt 
Folge zu leisten. 

 Wenn meine Tochter / mein Sohn sich nicht an die vorgenannten Regelungen 
hält bzw. ihnen zuwiderhandelt, kann sie / er von der weiteren Teilnahme am 
Rettungswachdienst ausgeschlossen werden. 

 In diesem Fall verpflichte ich mich, für den unverzüglichen Rücktransport 
meiner Tochter/ meines Sohns zu sorgen. Die Abholung ist mit dem Leiter 
Einsatz der DLRG OG Aachen e.V. oder seinem Stellvertreter oder dem 
Beauftragten Wasserrettungsdienst und dem im Dienst befindlichen Wachführer 
abzusprechen. 
 

 

Einsatzbereich: 
 Das eingesetzte Personal kann gemäß der fachlichen Qualifikation (Siehe 

hierzu die aktuelle Fassung der Prüfungsordnung Wasserrettungsdienst) bzw. 
des entsprechenden Alters auf Landstationen und Rettungsbooten des DLRG 
Bezirks Aachen e.V. eingesetzt werden. 

 Hierbei ist darauf zu achten, dass geeignete Bekleidung einschließlich 
Schuhwerk getragen wird. 

 In der Ausbildung befindliches Personal kann zu Ausbildungszwecken ebenfalls 
auf diesen Landstationen und Motorrettungsbooten eingesetzt werden. 
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